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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Umwelt und 
Sauberkeit -

Tagesordnung 1 Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 20.06.2006

Vorlage Nr. 06-F-25-0002

Baumschutzsatzung
Antrag der Stadtverordnetenfraktionen von CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP vom 
13.06.2006
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Landeshauptstadt 
Wiesbaden mit dem Wortlaut gemäß Anlage wird zugestimmt. 

Der Magistrat möge sicherstellen, dass die Rechtsverordnung im Oktober 2006 in Kraft tritt.

Der Magistrat möge sicherstellen, dass die Verwaltung den Antrag intern an die zuständige 
Stelle weiter leitet, wenn im Rahmen anderer Antragsverfahren Baumfällungen erfolgen 
sollen (Verfahrenskonzentration).

Der Magistrat informiert durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (Faltblatt/Homepage) 
über Inhalt und Ziele der Baumschutzsatzung. Auf der Homepage wird ein Antragsvordruck 
als download-Datei bereitgestellt.

Beschluss Nr. 0073
 
 

Der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Landeshauptstadt 
Wiesbaden mit dem Inhalt gemäß Anlage – vorbehaltlich redaktioneller Änderungen und 
Änderungen (fettgedruckt) in

1. - § 3 (2): Obstbäume mit Ausnahme von Walnuss, Esskastanie und Speierling 
2. - § 11  (letzter Satz): Der Berechtigte muss vorher benachrichtigt werden.

wird zugestimmt. 

Der Magistrat wird gebeten, mit dieser Vorlage als Grundlage das Beteiligungsverfahren der 
Bevölkerung analog § 3 Baugesetzbuch durchzuführen.

Der Magistrat möge sicherstellen, dass die Rechtsverordnung spätestens im November 2006 
in Kraft tritt.

Der Magistrat möge sicherstellen, dass die Verwaltung den Antrag intern an die zuständige 
Stelle weiter leitet, wenn im Rahmen anderer Antragsverfahren Baumfällungen erfolgen sollen 
(Verfahrenskonzentration).
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Der Magistrat informiert durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (Faltblatt/Homepage) über 
Inhalt und Ziele der Baumschutzsatzung. Auf der Homepage wird ein Antragsvordruck als 
download-Datei bereitgestellt.

  

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,         .06.2006
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Dr. Reinhardt
Vorsitzende

Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,          .06.2006

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,          .06.2006
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Dezernat  IV
mit der Bitte um weitere Veranlassung 
Dezernat  VII
mit der Bitte um Kenntnisnahme Diehl

Oberbürgermeister


	Die Stadtverordnetenversammlung
	Tagesordnung 1 Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 20.06.2006
	Baumschutzsatzung Antrag der Stadtverordnetenfraktionen von CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP vom 13.06.2006 Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  Der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Landeshauptstadt Wiesbaden mit dem Wortlaut gemäß Anlage wird zugestimmt.   Der Magistrat möge sicherstellen, dass die Rechtsverordnung im Oktober 2006 in Kraft tritt.  Der Magistrat möge sicherstellen, dass die Verwaltung den Antrag intern an die zuständige Stelle weiter leitet, wenn im Rahmen anderer Antragsverfahren Baumfällungen erfolgen sollen (Verfahrenskonzentration).  Der Magistrat informiert durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (Faltblatt/Homepage) über Inhalt und Ziele der Baumschutzsatzung. Auf der Homepage wird ein Antragsvordruck als download-Datei bereitgestellt.

